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Bankverbindung: 

Sparkasse Soest, BLZ 414 500 75, Konto 800 315 45 

Ich setzte den Fuß in die Luft 

und sie trug * Hilde Domin * 

Brücke e.V. 

 
Verein für Geschichte und Heimat Lippetal 

 

Paul Piepenbreier  
Vorsitzender 

Bahnhofstraße 31 
vorstand@bruecke-lippetal.de 

 

09. September 2011 
An die Mitglieder des  

Brücke e.V. - Verein für Geschichte und Heimat Lippetal - 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Vorstandes lade ich Sie heute herzlich zur  
 
 Mitgliederversammlung  

 am Mittwoch, dem 05. Oktober 2011, 19:30 Uhr,  
 in das Haus Biele, Bahnhofstraße 15, Lippetal – Hovestadt, ein. 

 
Vorschlag zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung: 
 

1.  Begrüßung, Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung 
 

2.  Protokoll der Mitgliederversammlung vom 06. Oktober 2010 
 

3.   Bericht des Vorstandes des Brücke e.V., Bericht und Aussprache 
 

4.   Kassenbericht,  Bericht der Kassenprüfer und Aussprache 
 

6.   Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 
 

7.   Brücke Archiv Lippetal, Bericht und Aussprache  
 

8.   Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“ im Brücke e.V., Bericht und Aussprache 
 

9.  Wahlen zum Vorstand, gemäß der Satzung ist die, durch den Tod von Wolfgang Stein frei gewordene Funktion eines  Beisitzers im Vorstandes für die 
laufende Wahlperiode neu zu besetzen.  
 

10. Antrag auf Änderung der Beitragsordnung, der Vorstand stellt den  Antrag die Beitragsordnung vom 07. Juni 2006 um den § 4 zu ergänzen: 
Beitragsordnung vom 07. Juni 2006 
 

§ 1 Höhe des Mitgliedsbeitrags 
Der Beitrag beträgt, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts, für 

Mitglieder ab 01.01.2006 jährlich 12,00 €. 
Der Beitrag beträgt, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts, für 

fördernde Mitglieder ab 01.01.2006 jährlich 24,00 € oder einen 
von dem fördernden Mitglied festgelegten höheren Betrag. 

 
§ 2 Fälligkeiten 
Die Beitragszahlung erfolgt in der Regel durch Lastschrifteinzug, der 

Beitrag ist zum 01.Februar eines jeden Jahres fällig. 
 
§ 3 Mahngebühren 
Wenn durch das Verschulden eines Mitglieds dem Verein zusätzliche 

Bank- oder Mahngebühren entstehen, werden diese Kosten dem 
jeweiligen Mitglied in Rechnung gestellt. 

 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 07. Juni 2006 
 
 
 
 

Beitragsordnung vom  
 

§ 1 Höhe des Mitgliedsbeitrags 
Der Beitrag beträgt, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts, für 

Mitglieder ab 01.01.2006 jährlich 12,00 €. 
Der Beitrag beträgt, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts, für 

fördernde Mitglieder ab 01.01.2006 jährlich 24,00 € oder einen 
von dem fördernden Mitglied festgelegten höheren Betrag. 

 
§ 2 Fälligkeiten 
Die Beitragszahlung erfolgt in der Regel durch Lastschrifteinzug, der 

Beitrag ist zum 01.Februar eines jeden Jahres fällig. 
 
§ 3 Mahngebühren 
Wenn durch das Verschulden eines Mitglieds dem Verein zusätzliche 

Bank- oder Mahngebühren entstehen, werden diese Kosten dem 
jeweiligen Mitglied in Rechnung gestellt. 

 
§ 4 Freistellung vom Mitgliedsbeitrags 
Auf Antrag, kann der Vorstand in begründeten Einzelfällen von der 

Zahlung des Mitgliedsbeitrags zeitweise oder dauerhaft befreien.  
 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung am  

11.  Verschiedenes 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Stein  

30.08.1941 – 17.06.2011 

mailto:vorstand@bruecke-lippetal.de

